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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Fragen und Antworten zum BEPS-Projekt 
(FAQ) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Fragen- 
und Antworten-Katalog zum BEPS-Projekt veröffentlicht. 

In den FAQ geht das BMF auf folgende Punkte ein: 

• Was ist das BEPS-Projekt? 

• Wer ist am BEPS-Projekt beteiligt? 

• Warum wurde ein internationales Vorgehen gewählt? 

• Welche Rolle spielt Deutschland im BEPS-Projekt? 

• Was ist ein typisches Beispiel für BEPS? 

• Handelt es sich bei BEPS nur um ein steuerliches Problem? 

• Was ist die Rolle der Europäischen Union? 

• Welche Maßnahmen zur Abwehr von Steuervermeidung wurden bereits 

ergriffen? 

• Wie funktioniert das BEPS-MLI? 

• Was ist das Inclusive Framework on BEPS? 

Hinweis: 

Auf der Seite des BMF unter den FAQ gibt es noch weitere Unterlagen zu BEPS.  
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Fundstelle 
BMF, Homepage. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/beps.html
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 19. Februar 2026 

Fremdüblichkeit der Verzinsung einer auf 
Entgeltumwandlung beruhenden Direktzusage 

Bei der Prüfung der Fremdüblichkeit der Verzinsung einer durch Gehaltsumwand-

lung finanzierten Direktzusage zugunsten eines Gesellschafter-Arbeitnehmers ist 

der Zinsfuß, der für das Versorgungskapital einer arbeitgeberfinanzierten Direktzu-

sage zugunsten eines im gleichen Betrieb beschäftigten gesellschaftsfremden Arbeit-

nehmers vereinbart worden ist, kein geeigneter Vergleichsmaßstab. 

Übernimmt bei der auf Entgeltumwandlung beruhenden Direktzusage der Arbeitge-

ber durch Vereinbarung einer den risikoarmen Marktzins übersteigenden Verzin-

sung des Kapitalstocks ein signifikantes Risiko, die künftigen Versorgungsansprü-

che mitfinanzieren zu müssen, ist die Zusage insoweit arbeitgeberfinanziert. Eine 

verdeckte Gewinnausschüttung kann allein aus diesem Umstand nicht abgeleitet 

werden. Vielmehr sind auch mischfinanzierte Versorgungszusagen steuerlich anzu-

erkennen, wenn die Gesamtausstattung des Gesellschafter-Arbeitnehmers unter 

Einbeziehung der Pensionszusage angemessen ist. 

Im Rahmen des Fremdvergleichs sind bei mischfinanzierten Pensionszusagen auch 

die Kriterien der sogenannten Erdienbarkeit und der Einhaltung einer angemesse-

nen Probezeit zu prüfen. Die von der Rechtsprechung für ausschließlich arbeitneh-

merfinanzierte Pensionszusagen entwickelten Modifikationen des Fremdvergleichs 

sind nicht anwendbar. 

Bei mischfinanzierten Pensionszusagen ist der arbeitgeberfinanzierte Teil nicht in 

die gemäß § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 des Einkommensteuergesetzes 

für die Rückstellungsbildung bei der Entgeltumwandlung geltende Sonderregel zur 

Bemessung des Barwerts der Pensionsverpflichtung einzubeziehen. 

Eine Direktzusage zugunsten eines zu 40 % an der GmbH beteiligten Gesellschafter-

Geschäftsführers, dem gesellschaftsvertraglich ein Vetorecht gegen die Entschei-

dungen der Mehrheitsgesellschafterin zusteht, unterfällt dem Insolvenzschutz des 

Betriebsrentengesetzes. 

Urteil vom 17. Dezember 
2025, I R 4/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620056/
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Fremdüblichkeit einer auf Entgeltumwandlung 
beruhenden Pensionszusage 

Wird die einem angestellten Gesellschafter-Geschäftsführer zugesagte Pension aus-

schließlich durch Entgeltumwandlung finanziert, ist die Zusage auch dann fremdüb-

lich, wenn sie ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar oder kurze Zeit 

nach Neugründung der Gesellschaft erteilt wird (Übertragung der Grundsätze zur 

Erdienbarkeit im Senatsurteil vom 07.03.2018 - I R 89/15, BFHE 261, 110, BStBl II 

2019, 70). Voraussetzung hierfür ist aber, dass für den Arbeitgeber kein signifikan-

tes Risiko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche mitfinanzieren zu müssen 

(zum Beispiel wegen Vereinbarung einer über dem risikoarmen Marktzins liegen-

den Garantieverzinsung). 

Sofern eine auf Entgeltumwandlung beruhende Pensionszusage in zeitlicher Nähe 

zur erstmaligen Gehaltsgewährung vereinbart wird, ist im Einzelfall zu prüfen, ob 

tatsächlich eine ausschließlich vom Arbeitnehmer finanzierte oder (bei wirtschaftli-

cher Betrachtung unter Berücksichtigung einer angemessenen Gesamtausstattung 

des Gesellschafter-Geschäftsführers) eine vom Arbeitgeber (mit-)finanzierte Zusage 

vorliegt. 

Die einem Gesellschafter-Geschäftsführer erteilte, auf Entgeltumwandlung beru-

hende Direktzusage ist regelmäßig steuerlich nicht anzuerkennen, wenn der An-

spruch auf die künftigen Versorgungsleistungen nicht insolvenzgesichert ist. 

Zur teilentgeltlichen Übertragung betrieblicher 
Einzelwirtschaftsgüter im Anwendungsbereich 
des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG - Anwendung 
der sogenannten modifizierten 
Trennungstheorie 

Bei der teilentgeltlichen Übertragung betrieblicher Einzelwirtschaftsgüter im An-

wendungsbereich des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

ist der Gewinn nicht nach der sogenannten strengen Trennungstheorie, sondern 

nach der sogenannten modifizierten Trennungstheorie mit anteiliger Zuordnung 

des Buchwerts bis zur Höhe des Teilentgelts zu ermitteln. 

Urteil vom 19. Novem-
ber 2025, I R 50/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 11. Dezember 
2025, IV R 17/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620054/
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Ausschlaggebend hierfür ist der Sinn und Zweck des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG, Um-

strukturierungen bei Mitunternehmerschaften im Anwendungsbereich dieser Norm 

unter Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zu ermöglichen, ohne dass eine Er-

tragsteuerbelastung ausgelöst wird. 
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Rechtsprechung im Blog 
Grunderwerbsteuerrechtliche Anzeigepflicht 
eines Notars: Keine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bei Fristversäumnis 

Kommt ein Notar seiner Pflicht zur Anzeige nach § 18 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) nicht in-
nerhalb der gesetzlich vorgesehenen Zwei-Wochen-Frist nach, 
kann er keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nach § 110 der Abgabenordnung (AO) in die versäumte 
Anzeigepflicht stellen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem aktuellen Urteil entschieden. 

Hintergrund 

Beurkundet ein Notar einen Vertrag, der ein inländisches Grundstück betrifft, muss 

er nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1 GrEStG innerhalb 

von zwei Wochen ab Beurkundung der Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Fi-

nanzamts (FA) Anzeige über den Rechtsvorgang erstatten. Parallel und unabhängig 

von der Anzeigepflicht des Notars müssen auch die Vertragsparteien als Schuldner 

der Grunderwerbsteuer den Grundstücksvertrag dem Finanzamt anzeigen (§ 19 

GrEStG). 

Sachverhalt 

Im Streitfall beurkundete die Klägerin als Notarin einen Teilerbauseinanderset-

zungsvertrag zwischen Geschwistern (den Klägern in den Verfahren II R 

20/23 und 21/23). Zum Nachlass gehörten GmbH-Beteiligungen, die über inländi-

schen Grundbesitz verfügten. 

Die Notarin zeigte die Beurkundung beim FA an, jedoch nicht rechtzeitig innerhalb 

der zweiwöchigen Frist. Ebenso wenig erfolgte eine rechtzeitige Anzeige durch die 

Geschwister. In der Folge machten die Geschwister die Teilerbauseinandersetzung 

wieder rückgängig. Daran schloss sich die Frage an, ob die für den 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 8. Okto-

ber 2025 (II R 22/23), 

veröffentlicht am 12. Feb-

ruar 2026, vgl. die Pres-

semitteilung 007/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/grunderwerbsteuerrechtliche-anzeigepflicht-eines-notars-keine-wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand-bei-fristversaeumnis/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/grunderwerbsteuerrechtliche-anzeigepflicht-eines-notars-keine-wiedereinsetzung-in-den-vorigen-stand-bei-fristversaeumnis/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253187/no-reinstatement-if-notary-fails-to-meet-deadline/
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Teilerbauseinandersetzungsvertrag entstandene Grunderwerbsteuer wegen der 

Rückabwicklung nicht festgesetzt werden könnte. 

Voraussetzung für die Nichtfestsetzung wäre unter anderem gewesen, dass der 

Teilerbauseinandersetzungsvertrag dem FA innerhalb der zweiwöchigen Frist ange-

zeigt worden wäre, wobei eine rechtzeitige Anzeige durch die Notarin hier zuguns-

ten der Geschwister hätte wirken können. 

Die Notarin stellte deshalb beim FA einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori-

gen Stand nach § 110 AO hinsichtlich der notariellen Anzeigefrist. Der Antrag wurde 

durch das FA abgelehnt. 

Auch das Finanzgericht (FG) gewährte der Notarin keine Wiedereinsetzung. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH schloss sich der Auffassung des FG an. 

Die Notarin kann einen solchen Antrag nicht stellen, weil sie nicht „jemand“ i.S. des 

§ 110 Satz 1 AO ist. Zum Kreis der antragsberechtigten Personen zählen nur die am 

Grunderwerbsteuerverfahren beteiligten Steuerpflichtigen – im Streitfall die Ge-

schwister. Nur diese können im Hinblick auf die von ihnen versäumte Frist nach § 

19 GrEStG einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen. 

Der Notar hingegen ist am Grunderwerbsteuerverfahren nicht beteiligt. Er erfüllt 

mit der Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG seine eigene Pflicht gegenüber 

dem FA. 

In der Konsequenz haftet er auch nicht für ein Versäumnis – weder gegenüber den 

Steuerpflichtigen noch gegenüber dem FA. 

Für die Praxis ist daher wichtig, dass Steuerpflichtige ihre eigene Anzeigepflicht 

nach § 19 GrEStG kennen und beurkundete Grundstücksverträge rechtzeitig selbst 

und unabhängig von der Anzeige des Notars anzeigen. 

Anteilsvereinigung beim Erwerb eigener Anteile 

Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile und erhöht 
sich dadurch der Anteil eines Gesellschafters -ohne 
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Berücksichtigung der von der Gesellschaft selbst gehaltenen 
Anteile- rechnerisch auf mindestens 95 %, ist der Tatbestand 
einer Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes in der im Streitjahr 2010 gelten-
den Fassung (GrEStG) erfüllt. Das gilt auch dann, wenn meh-
rere Gesellschafter die nicht von der Gesellschaft selbst gehal-
tenen Anteile halten (Fortführung des Urteils des Bundesfi-
nanzhofs vom 20.01.2015 - II R 8/13, BStBl II 2015, 553). Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil ent-
schieden. 

Sachverhalt 

An der grundbesitzenden X-GmbH waren neben der Klägerin u.a. die Stadt I, die Y-

AG sowie die X-GmbH selbst beteiligt. Unter Außerachtlassung der eigenen Anteile 

der X-GmbH betrug die Beteiligungshöhe der Klägerin 94,73 % (lt. Berechnung des 

Gerichts). Alleinige Anteilseignerin der Klägerin war die Stadt I. 

Die X-GmbH war zunächst alleinige Kommanditistin einer Objektgesellschaft (Z-

KG). Komplementärin der Z-KG war eine GmbH, deren Alleingesellschafterin die X-

GmbH war und die nicht am Vermögen der KG beteiligt war. 2009 erwarb die Klä-

gerin von der X-GmbH den größten Teil der Kommanditeinlage an der Z-KG und ei-

nen entsprechenden Anteil an der Komplementär-GmbH. Insgesamt waren ab die-

sem Zeitpunkt am Vermögen der Z-KG die Klägerin zu 94,9 % und die X-GmbH zu 

5,1 % beteiligt. Sowohl die X-GmbH als auch die Z-KG verfügten über umfangrei-

chen Grundbesitz. 

Mit notariell beurkundeter Vereinbarung vom 26. Januar 2010 veräußerte die Y-AG 

ihre Anteile an der X-GmbH an die X-GmbH. Infolgedessen erhöhte sich deren Be-

stand an eigenen Anteilen. Unter Außerachtlassung der eigenen Anteile erhöhte sich 

damit die Beteiligung der Klägerin an der X-GmbH auf 95,26 % (lt. Berechnung des 

Gerichts). 

Einen Tag nach der Beurkundung übersandte der Notar die Vereinbarung nebst An-

schreiben an das Finanzamt. Das Anschreiben enthielt keine genaueren Angaben 

zum Grundbesitz, sondern lediglich die Aussage, dass die Gesellschaft Grundvermö-

gen habe. Entgegen der im Anschreiben geäußerten Bitte der Weiterleitung an die 

Grunderwerbsteuerstelle wurden die Dokumente lediglich zu der bei der Körper-

schaftsteuerstelle geführten Akte genommen, sodass erst mit Bescheid vom 21. Juli 

2017 Grunderwerbsteuer festgesetzt wurde. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 22. Ok-

tober 2025 (II R 24/22), 

veröffentlicht am 12. Feb-

ruar 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620042/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253199/real-estate-transfer-tax-after-acquisition-of-own-shares/
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Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg (siehe unseren Blog-

beitrag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht hat zutreffend entschieden, dass sich aufgrund des Erwerbs der 

eigenen Anteile durch die X-GmbH die Anteile an dieser Gesellschaft und an der Z-

KG in der Hand der Klägerin grunderwerbsteuerrechtlich im Sinne des § 1 Abs. 3 

Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG unmittelbar und mittelbar vereinigt haben und im Zeit-

punkt des Erlasses des ersten Grunderwerbsteuerbescheids vom 21.11.2017 und der 

nachfolgenden Änderungsbescheide noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten 

war. 

Der Erwerb der eigenen Anteile durch die X-GmbH mit notariellem Vertrag vom 

26.01.2010 stellt einen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG steuerbaren Er-

werbsvorgang sowohl in Bezug auf die grundbesitzende X-GmbH als auch auf die 

grundbesitzende Z-KG dar. 

Erwirbt eine grundbesitzende GmbH eigene Anteile und erhöht sich dadurch der 

Anteil eines Gesellschafters --ohne Berücksichtigung der von der Gesellschaft selbst 

gehaltenen Anteile-- rechnerisch auf mindestens 95 %, ist der Tatbestand einer An-

teilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 des Grunderwerbsteuergesetzes in 

der im Streitjahr 2010 geltenden Fassung (GrEStG) erfüllt. Das gilt auch dann, 

wenn mehrere Gesellschafter die nicht von der Gesellschaft selbst gehaltenen An-

teile halten (Fortführung des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 20.01.2015 - 

II R 8/13, BStBl II 2015, 553). 

Danach erfüllt der Erwerb der eigenen Anteile durch die X-GmbH den Tatbestand 

des § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG. Die notarielle Vereinbarung vom 26.01.2010 

war darauf gerichtet, dass die X-GmbH ihren Geschäftsanteil in Höhe von 19.920 € 

von der AG erwirbt. Danach war die X-GmbH an ihrem eigenen Stammkapital in 

Höhe von 3.600.000 € mit insgesamt 30.840 € (0,856 %) beteiligt. Da die Anteile, 

die die X-GmbH an sich selbst hält, bei der Berechnung der Quote nicht zu berück-

sichtigen sind, erhöhte sich die Beteiligung der Klägerin an der X-GmbH auf 

95,26 % (3.400.000 € von 3.569.160 €).  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/237875/grunderwerbsteuer-durch-anteilsvereinigung-beruecksichtigung-eigener-anteile/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/237875/grunderwerbsteuer-durch-anteilsvereinigung-beruecksichtigung-eigener-anteile/
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Im Hinblick auf die der Z-KG gehörenden Grundstücke kam es --wie das FG eben-

falls zutreffend entschieden hat-- zu einer teils unmittelbaren, teils mittelbaren An-

teilsvereinigung. Die Klägerin war vor dem Erwerb der eigenen Anteile durch die X-

GmbH zu 94,9 % unmittelbar an der Z-KG als Kommanditistin beteiligt. Indem sich 

ihre Beteiligung an der X-GmbH auf 95,26 % erhöhte, war ihr auch der Kommandi-

tanteil der X-GmbH in Höhe von 5,1 % zuzurechnen (vgl. BFH-Urteil vom 

27.05.2020 - II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl II 2021, 315, Rz 18 ff.), sodass sie zu 

mindestens 95 % an der KG beteiligt war und somit den Tatbestand des § 1 Abs. 3 

Nr. 2 GrEStG erfüllt hat. 

Wie das Finanzgericht zu Recht erkannt hat, war im Zeitpunkt des Erlasses des ers-

ten Grunderwerbsteuerbescheids vom 21.11.2017 noch keine Festsetzungsverjäh-

rung eingetreten. Die Festsetzungsfrist begann mangels wirksamer Anzeige des Er-

werbsvorgangs aufgrund der Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO erst 

mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die 

Steuer entstanden ist, somit mit Ablauf des Jahres 2013 zu laufen. Die vierjährige 

reguläre Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 Satz 1 AO endete folglich am 31.12.2017. 

Eine wirksame Anzeige des vorliegenden grunderwerbsteuerlichen Vorgangs einer 

Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 GrEStG, die zur Beendigung der 

Anlaufhemmung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO führt, setzt voraus, dass nach 

§ 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 GrEStG die beurkundenden Notare oder nach § 19 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 GrEStG die Steuerschuldner über den Rechtsvorgang bei 

dem für die Besteuerung zuständigen Finanzamt (§ 18 Abs. 1, § 19 Abs. 4 GrEStG) 

Anzeige erstatten. 

Einer Anzeige nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrEStG oder nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

und 5 GrEStG bei einer Besteuerung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GrEStG kommt 

keine die Anlaufhemmung (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO) beendende Wirkung für die 

Festsetzungsfrist zu, wenn die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrEStG erforderlichen 

Angaben in Bezug auf ein Grundstück vollständig fehlen (vgl. BFH-Urteil vom 

25.04.2023 - II R 10/21, BFHE 280, 399, BStBl II 2023, 1020, Rz 16). 

Vor Beginn der Festsetzungsfrist ist keine die Anlaufhemmung beendende Anzeige 

beim FA eingegangen. Die Klägerin selbst hatte keine Anzeige erstattet. Das an das 

FA gerichtete Schreiben des Notars vom 27.01.2010, dem die notarielle Urkunde in 

einfacher und beglaubigter Ablichtung beigefügt war, ist nicht geeignet, die Anlauf-

hemmung vor Ablauf der drei Jahre zu beenden. Jedenfalls erfüllt das Schreiben 

nicht die inhaltlichen Voraussetzungen des § 20 GrEStG. 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 7, 19. Februar 2026  11 
Home    

Weder in der notariellen Urkunde noch in dem Anschreiben waren die Grundstücke 

aufgeführt, die von dem Erwerbsvorgang betroffen sind. Das FA konnte anhand des 

Schreibens weder erkennen, welche Grundstücke von dem Erwerbsvorgang betrof-

fen sind, noch eigene Ermittlungen zur genauen Bezeichnung dieser Grundstücke 

anstellen. 

Business Meldungen 

Aktuelles zum aktienrechtlichen Beschlussmängelrecht – LG München 

I, Urteil vom 30.4.2025 – 5 HK O 8193 

Das LG München I hatte in seiner Entscheidung vom 30. April 2025 Gelegenheit zu 

grundlegenden Fragen des Beschlussmängelrechts Stellung zu nehmen. Das Urteil 

liegt auf einer Linie mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach sämt-

liche Anfechtungsgründe in ihrem wesentlichen tatsächlichen Kern in der Anfech-

tungsfrist des § 246 Abs.1 AktG in einen Beschlussmängelverfahren eingeführt wer-

den müssen und nach deren Ablauf nicht nachgeschoben werden können (BGH, Ur-

teil vom 23.2.2021 - II ZR 24/09). 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253237/aktuelles-zum-aktienrechtlichen-beschlussmaengelrecht-lg-muenchen-i-urteil-vom-30.4.2025-5-hk-o-8193/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253237/aktuelles-zum-aktienrechtlichen-beschlussmaengelrecht-lg-muenchen-i-urteil-vom-30.4.2025-5-hk-o-8193/
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Service 

 

Mit G&PS Tax & Legal durchs Jahr 
Webinar-Reihe, 6.3. bis 26.6.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/GPS-Tax-Legal
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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